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STELLUNGNAHME
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A11, A09, A18

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR . 45801 Gelsenkirchen 

Landtag Nordrhein-Westfalen 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 

Stellungnahme VRR zum RVR Gesetz 

Sehr geehrte Frau Goedecke, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

vielen Dank für die Möglichkeit zum Gesetzentwurf über das "Gesetz zur 
Stärkung des Regionalverbands Ruhr" Stellung zu nehmen. In unseren Aus
führungen beschränken wir uns auf den §4 Aufgaben und Tätigkeiten, Absatz 
2 (6). 

Darin wird dem RVR die Möglichkeit eingeräumt, weitere Aufgaben mit regio
naler Bedeutung zu übernehmen oder bestehende Aufgaben aufzugeben 
(freiwillige Aufgaben) . Berührungspunkte zur VRR AöR entstehen im Rahmen 
der Verkehrsentwicklungsplanung , der Unterstützung der Verbandskommunen 
bei der Verkehrsentwicklungsplanung und Nahverkehrsplanung . Durch die 
vorgesehene Berücksichtigung der Nahverkehrsplanungen der Zweckverbän
de, insbesondere für den SPNV, sind nach unserer Auffassung die Vorausset
zungen gegeben, diese Themenfelder in einem kooperativen Miteinander zu 
bearbeiten . 

Darüber hinaus haben wir zum Gesetzentwurf keine weiteren Anmerkungen. 

Mit freundlichen Grüßen 

f"_ U .1-",_ .. « 

Martin ~=a:-

Ansprechpartner 

RolfOmmen 

Telefon 

0209/1584-311 

Fax 
0209/1584 -123311 

E-Mail 

Ommen@vrr.de 

Unser Zeichen 

NIPS 

Gelsenkirchen , 

A4 Dezember 2014 

Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr AöR 

Augustastraße 1 
45879 Gelsenkirchen 

http://wv.w.vrr.de 
Telefon 02 09/15 84-0 

Vorstand : 
Martin Husmann 
Jase l uis CastrJllo 

Vorsitzender des 
Verwaltungsrates: 
Herbert Napp 

Sitz der Gesellschaft: 
Ribbeckstraße 15 (Rathaus) 
45127 Essen 
Telefon 02 01188 10830 

USt.-ID: 
OE 250 085 017 

Handelsregister: 
Amtsgericht Essen 
HRA 8767 

Bankkonto: 
Sparkasse Gelsenkirchen 
8 l l : 420 500 01 
Ble: WELADE01GEK 
Konto Nr. : 101 093500 
JBAN: 
OE30 42050001 0101 093500 
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